
Drucksache:  

0 1 1 6 / 2 0 2 1 / B V  . . .  
00322145.doc 

 

Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 1 6 / 2 0 2 1 / B V    
Datum: 

21.04.2021 

Federführung: 

Dezernat V, Kulturamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Gewährung von Investitionszuschüssen an: 
- Kulturhaus Karlstorbahnhof e. V. in Höhe von 60.000 Euro 
- Medienforum e. V. in Höhe von 130.000 € 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschluss-
empfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Kultur und 
Bildung 

04.05.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

20.05.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2021 
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- 2.1 - 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgen-
den Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Gewährung von Investitionszuschüssen in 
2021, die unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Haushalts 2021/2022 sowie der 
Genehmigung durch das Regierungspräsidium stehen, an folgende Institutionen und bis zu 
dem folgenden Maximalbetrag zu: 

- Kulturhaus Karlstorbahnhof e. V. 60.000 Euro 

- Medienforum e. V.    130.000 Euro 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Investitionszuschuss an den Kulturhaus Karlstorbahnhof 
e.V. in 2021 

maximal 60.000 
 

 Investitionszuschuss an den Medienforum e.V. in 2021 maximal 130.000 
Einnahmen:  
 keine  
  
Finanzierung:  

 Die Investitionszuschüsse sind im Entwurf des Doppel-
haushaltes 2021/2022 enthalten. 

 

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Haupt- und Finanzausschuss ist für die Gewährung der in dieser Vorlage aufgeführten 
Investitionszuschüsse zuständig. 

Die Kosten waren ursprünglich Bestandteil der Baumaßnahme „Kulturhaus Karlstorbahn-
hof – Verlagerung auf die Campbell Barracks“ (Teilhaushalt Amt für Liegenschaften und 
Konversion). Die Beschaffung erfolgt jetzt durch die jeweilige Institution selbst, da diese 
dadurch entsprechende Komplementärmittel erhalten können.  
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digitale Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung vom 
04.05.2021 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
Ja 13  Nein 01  Enthaltung 00   



 

Drucksache:  

0 1 1 6 / 2 0 2 1 / B V  . . .  
00322145.doc 

 
 

- 2.3 - 

digitale Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
20.05.2021 

Ergebnis: beschlossen 
Enthaltung 2   
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Begründung:  

Im Haushaltsentwurf 2021/2022 sind im Teilhaushalt des Kulturamts Investitionszuschüsse an den 
Karlstorbahnhof e. V. in Höhe von maximal 60.000 Euro sowie an das Medienforum e. V. in Höhe von 
maximal 130.000 Euro für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen enthalten.  

Diese Positionen und Kosten waren ursprünglich Bestandteil der Baumaßnahme „Kulturhaus Karls-
torbahnhof – Verlagerung auf die Campbell Barracks“ (Teilhaushalt Amt für Liegenschaften und Kon-
version; Ausführungsgenehmigung Drucksache 0322/2019/BV). 

Die Beträge wurden nun mit dem Haushaltsplan 2021 von der Baumaßnahme herausgelöst. Hinter-
grund ist, dass nur bei Antragstellung und Ausführung der Maßnahmen durch den Betreiber jeweils 
eine Komplementärförderung durch das Land oder die Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württemberg (MFG) möglich ist und so den finanziellen Spielraum für weitere Beschaffungen erhöht.  

Der Karlstorbahnhof hat einen Antrag auf Investitionsförderung gestellt. Der Zuschuss wird unter 
anderem insbesondere für eine Tonanlage Klub K, die Ausstattung des Foyer Saals oder die Backsta-
ge Ausstattung (Saal und TIKK) verwendet.  

Das Medienforum hat ebenfalls einen Antrag auf Investitionsförderung gestellt. Der Zuschuss wird 
unter anderem für die Leinwand mit Bespannung, eine Tonanlage, die Kinosessel, Beleuchtung, Tech-
nikausstattung und so weiter verwendet. Die Verwaltung bittet um Zustimmung. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
nes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

KU2 - Kulturelle Vielfalt unterstützen 
KU5  Kulturelles Leben in den Stadtteilen fördern 

  Begründung: 

   
 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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